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Berlin (04.07.2018) – Die Mischpreisbildung bei Arzneimitteln 
ist rechtmäßig. Damit bleibt der Zugang zu innovativen Thera-
pien für alle Patientengruppen bestehen, für die diese zuge-
lassen sind.  
 
Das Bundessozialgericht hat heute das Urteil des Landesozi-
algerichts Berlin-Brandenburg von Juni 2017 nicht bestätigt. 
Damit bleibt die bislang übliche Praxis der Mischpreisbildung 
erlaubt. „Die Entscheidung, dass die Mischpreisbildung recht-
mäßig ist, ist eine gute Nachricht für Patienten und Ärzte“, 
kommentiert Dr. Hermann Kortland, stellvertretender Haupt-
geschäftsführer des Bundesverbandes der Arzneimittel-Her-
steller e.V. (BAH), die Entscheidung. „Die seit Jahren prakti-
zierte Mischpreisbildung sichert Patienten den Zugang zu Arz-
neimittelinnovationen und stärkt Ärzte in ihrer therapeutischen 
Freiheit“, ergänzt Kortland.  
 
Die sogenannte Mischpreisbildung ist ein flexibles Verfahren 
bei der Preisbildung für Arzneimittel, bei denen der Gemein-
same Bundesausschuss (G-BA) nur bei bestimmten Patien-
tengruppen einen Zusatznutzen anerkannt hat. Der ermittelte 
Erstattungsbetrag gilt jedoch einheitlich für alle Patientengrup-
pen, für die das Arzneimittel zugelassen ist. Ein Verbot der 
Mischpreisbildung hätte zu Unsicherheiten in der Verord-
nungspraxis geführt – insbesondere dann, wenn Patienten-
gruppen dazugehören, bei denen der G-BA zum Beispiel aus 
formalen Gründen keinen Zusatznutzen ausgesprochen hat.  
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 ________________ 
Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist der mitglie-
derstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie in Deutschland. Er 
vertritt die Interessen von mehr als 420 Mitgliedsunternehmen, die in 
Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiter beschäftigen. Das Aufgabenspektrum 
des BAH umfasst sowohl die verschreibungspflichtigen als auch die nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichen Medizinpro-
dukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zum BAH. 
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